
— volle Nutzung der Vorzüge der soziali
stischen Gesellschaftsordnung, insbe
sondere durch differenzierte Einbezie
hung gesellschaftlicher Kräfte in die 
Kriminalitätsaufdeckung, -aufklärung 
und -Verhütung

— systematische Auswertung der Ergeb
nisse und Erfahrungen der kriminalpo
lizeilichen und staatsanwaltschaftlidien 
Tätigkeit für die Verbesserung der vor
beugenden Arbeit.
Das Ziel des Ermittlungsverfahrens ist 

unmittelbar mit dem Ziel des gesamten 
Strafverfahrens verbunden. Das Ermitt
lungsverfahren hat den den Verdacht einer 
Straftat begründenden Sachverhalt aufzu
klären, sämtliche an der Begehung der 
Straftat beteiligten Personen zu ermitteln 
und entsprechend ihren konkreten Tatbei
trägen zu überführen, ferner die Ursachen 
und Bedingungen der Straftat in dem ge
setzlich geforderten Umfang (§ 101) zu er
forschen und — gestützt auf die Kraft der 
Werktätigen — Bedingungen zu schaffen, 
die. die weitere Begehung von Straftaten 
ausschließen helfen. In diesem Zusammen
hang soll das Ermittlungsverfahren auch 
gewährleisten, daß Bürger, die unbegrün
det einer Straftat verdächtigt wurden, zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt rehabilitiert 
werden, ehe ihnen ungerechtfertigte Nach
teile entstehen konnten. Ebenso müssen 
solche Umstände, die die strafrechtliche 
Verfolgung' eines Rechtsverletzers aus
schließen würden (z. B. infolge Strafverfol- 
gungsverjährung), frühzeitig erkannt und 
berücksichtigt werden. Im Ermittlungsver
fahren werden also nicht nur die Voraus
setzungen geschaffen, um den staatlichen 
und gesellschaftlichen Gerichten die in der 
Einzelsache notwendige und gerechte Ent
scheidung zu ermöglichen und den staatli
chen Organen und gesellschaftlichen Kräf
ten entsprechende Mittel zur Beseitigung 
der Ursachen und begünstigenden Bedin
gungen der Straftat in die Hände zu geben. 
Es werden auch die Sachverhalte festge
stellt, bei denen die Voraussetzungen für 
eine Behandlung vor dem staatlichen Ge
richt oder der Konflikt- oder Schiedskom
mission fehlen. Dadurch werden unnötige 
gerichtliche Verhandlungen sowie Bera
tungen vor Konflikt- oder Schiedskommis
sionen vermieden.

Das erfordert im Ermittlungsverfahren
—. jede, den Verdacht einer Straftat be

günstigende Handlung unvoreingenom
men zu untersuchen

— in der Einzelsache vorhandene bela
stende und entlastende Beweismate
rialien zu sammeln und zu sichern

— Bestrebungen bestimmter Rechtsverlet
zer, sich ihrer Verantwortung durch 
Flucht oder Verdunklung des Sachver
halts zu entziehen oder in der Zeit der 
Durchführung des Strafverfahrens er
neut Straftaten zu begehen, entgegenzu
wirken

— Maßnahmen zur Sicherung der Ansprü
che Geschädigter zu ergreifen

— diejenigen gesellschaftlichen Kräfte 
festzustellen, die die Umerziehung des 
Rechtsverletzers gewährleisten oder un
terstützend in den Umerziehungsprozeß 
einbezogen werden können

— Maßnahmen, die zur Überwindung der 
aufgedeckten Ursachen und begünsti
genden Bedingungen der Straftat bei
tragen sollen, frühzeitig zu veranlassen.

7.2.
Die Leitung
des Ermittlungsverfahrens
durch den Staatsanwalt

/
Die Leitung des Ermittlungsverfahrens ob
liegt dem Staatsanwalt. Mit ihr verwirk
licht er eine der grundlegenden Aufgaben 
der Staatsanwaltschaft bei der Aufsicht 
über die strikte Verwirklichung der sozia
listischen Gesetzlichkeit.

Aufgaben und Rechte des Staatsanwalts 
als Leiter des Ermittlungsverfahrens und 
bei der Durchsetzung der Gesetzlichkeit im 
Ermittlungsverfahren sind in § 87 Abs. 2 
und § 89 Abs. 2 fixiert. Darüber hinaus ist 
der Staatsanwalt nach § 88 Abs. 3 berech
tigt, Ermittlungsverfahren selbst einzulei
ten oder einzustellen und Ermittlungshand
lungen selbst vorzunehmen.

Der Staatsanwalt übt die Aufsicht über 
die Gesetzlichkeit in allen Stadien der Un
tersuchung aus. Sie erstreckt sich auf alle 
Beteiligten an der Untersuchungstätigkeit. 
Die Aufsicht erfaßt die Gesetzlichkeit der 
Anzeigenaufnahme und -prüfung, der Ein
leitung von Strafverfahren, der Aufdek-
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